
Die Schadenersatzansprüche der
Unfallopfer in Fällen von Fahrer-
flucht sind im Verkehrsopfer-

schutzgesetz 1977 (VerkOSG) geregelt.
Der Verkehrsopferschutz wurde auf eu-
ropäischer Ebene immer weiter verbes-
sert und liegt heute in Österreich im
Vergleich zu anderen Ländern auf ho-
hem Niveau. Da die im VerkOSG fest-
gelegten Rechtsansprüche in der Öf-
fentlichkeit kaum bekannt sind, haben

viele Verkehrsopfer den entstandenen
Schaden hingenommen.

Jedes Jahr gibt es in Österreich etwa
2.000 Verkehrsunfälle mit Fahrerflucht;
dabei verunglücken rund 2.300 Men-
schen. Seit der Schaffung des VerkOSG
haben Tausende Verkehrsopfer ihre
Schadenersatzansprüche nicht geltend
gemacht. Da der zum Schadenersatz
verpflichtete Fachverband der Versiche-
rungsunternehmen seine Leistungen

nicht veröffentlicht, können die tatsäch-
lichen Zahlen nicht angeführt werden.

Ansprüche und Obliegenheiten. Nach
dem VerkOSG haben Verkehrsopfer
mit Körperverletzungen Anspruch auf
Schadenersatz, der insbesondere
Schmerzengeld, Verunstaltungsentschä-
digung, Verdienstentgang und Pflege-
kosten umfasst. Sachschäden werden
derzeit bei Unfällen mit Fahrerflucht
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Jedes Jahr gibt es in Österreich etwa 2.000 Verkehrsunfälle mit Fahrerflucht; dabei verunglücken rund 2.300 Menschen.

Schadenersatz nach Fahrerflucht
Der Fachverband der Versicherungsunternehmen hat den Opfern von Verkehrsunfällen mit Fahrerflucht

Schadenersatz zu leisten.

Schadenersatzansprüche
Eine Anleitung für eine aussichtsrei-

che Geltendmachung und Durchsetzung
von Schadenersatzansprüchen der Ver-
kehrsopfer findet sich in folgenden Pu-
blikationen:
• „Soziale Sicherheit“, Oktober 2004,
S. 404 ff: Manfred Hoza, „Fahrerflucht:
Heilungskostenersatz und Schmerzen-
geld“. Dieser ausführliche Beitrag be-
handelt die Schadenersatzansprüche der

Verkehrsopfer, der Arbeitgeber der
Verkehrsopfer, der Sozialversicherung,
der Krankenanstalten und der Sozialhil-
fe dem Grunde und der Höhe nach. Im
Internet abrufbar in der Rechtsdaten-
bank und unter www.zentralbehinder-
tenvertreter.info (Rubrik „Neues“).
• Zeitschrift für Verkehrsrecht, Dezem-
ber 2005 (Manz Verlag), ZVR
2005/114: Manfred Hoza, „Fahrer-
flucht: Hindernisse am Weg zum Scha-
denersatz“. Dieser Beitrag behandelt

die Gefahr des Anspruchsverlusts durch
Obliegenheitsverletzungen und die
große Verwechslungsgefahr hinsicht-
lich der zu klagenden Partei. 

Gegenüber dem Geschädigten tritt
der Verband der Versicherungsunter-
nehmen Österreichs (VVO) bei der
Schadensabwicklung auf, „beklagte
Partei“ ist jedoch der Fachverband der
Versicherungsunternehmen. Beide Or-
ganisationen: 1030 Wien, Schwarzen-
bergplatz 7, Telefon (01) 71156-0.
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nicht ersetzt. Aufgrund der 5. Kfz-Haft-
pflichtrichtlinie der EU wird jedoch bei
„beträchtlichen Personenschäden“ in
Zukunft auch für Sachschäden Ersatz
geleistet werden. Das verletzte Unfall-
opfer muss bei sonstigem Anspruchs-
verlust eine Unfallmeldung ohne
unnötigen Aufschub an eine Polizei-
dienststelle und innerhalb von drei Mo-
naten nach Schadenseintritt eine Mel-
dung an den Fachverband der Versiche-
rungsunternehmen erstatten. Es sind da-
her unbedingt zwei Anzeigen zu erstat-
ten. Eine schwere Verletzung kann die
Erstattung der Anzeigen zwar verzö-
gern, man darf sich jedoch nicht auf die
Anzeigepflicht eines Dritten, beispiels-
weise einer Krankenanstalt, verlassen.

Selbsthilfe. Weil Sachschäden in
Fällen von Fahrerflucht nicht ersetzt
werden, droht dem Geschädigten bei
Fahrerflucht ein mitunter großer finan-
zieller Nachteil. Er darf daher im Rah-
men der Selbsthilfe die Verfolgung des
Fahrerflüchtigen aufnehmen. Wenn er
während der Verfolgungsfahrt kein ei-
genes fahrtechnisches Fehlverhalten
setzt, kann er auf den Ersatz allfälliger
Schäden durch die gegnerische Versi-
cherung vertrauen.

Hilfe für Verkehrsopfer. Europaweit
sind Garantiefonds und Entschädi-
gungsstellen geschaffen worden, die für
die Schadensabwicklung bei Verkehrs-
unfällen sorgen. In Österreich wurde
diese Aufgabe nach dem VerkOSG dem
Fachverband der Versicherungsunter-
nehmen zugewiesen. Dennoch führt der
Verband der Versicherungsunterneh-
men die Schadensabwicklung durch
(www.vvo.at).

Die Europäische Föderation von
Verkehrsunfallopfern (FEVR) ist eine
private Hilfsorganisation für Verkehrs-
opfer, der folgende Länder angehören:
Belgien, Deutschland, Spanien, Frank-
reich, Griechenland, Italien, Luxem-
burg, Niederlande, Polen, Portugal,
Vereinigtes Königreich, Schweiz, Isra-
el, Südafrika, Argentinien. Nach den
Aufzeichnungen des FEVR werden in
Europa jedes Jahr mehr als 50.000
Menschen im Straßenverkehr getötet
und mehr als 150.000 Unfallopfer blei-
ben behindert. In Deutschland führt
„Dignitas – die Deutsche Interessenge-
meinschaft für Verkehrsopfer“ dazu
aus, dass die Verkehrsopfer wegen
schwerer Unfallfolgen nicht mehr die
Kraft haben, öffentlich aufzutreten. Da-
mit erklärt der Verein, warum das ge-
waltige Leid der Opfer in der Öffent-
lichkeit so gut verdrängt werden kann.

Manfred Hoza
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